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Karlsruhe pruft Hartz-IV-
Sanktionen

Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht uberpruft die moglichen Sanktionen
gegen Hartz-IV-Bezieher. Wie es am Montag in Karlsruhe mitteilte, will es am
15. Januar uber die Moglichkeit von Kurzungen beim Arbeitslosengeld II
verhandeln. Das Sozialgericht Gotha halt die Vorschriften fur
verfassungswidrig und rief deshalb das Verfassungsgericht an. Die Karlsruher
Juristen mussen daruber entscheiden, ob die Leistungen bei einer Verletzung
von Pflichten etwa zur Annahme von Arbeitsangeboten gekiirzt werden durfen.
Das Sozialgericht Gotha ist der Auffassung, dass dadurch in das Recht auf ein
menschenwurdiges Existenzminimum eingegriffen werde. Das Sozialgericht
sieht zudem einen Verstol3 gegen die im Grundgesetz geschutzte Berufsfreiheit.
(AFP/jW)

https://'www jungewelt.de/artikel/345192.karlsruhe-pruft-hartz-iv-
sanktionen.html



	Karlsruhe prüft Hartz-IV-Sanktionen

